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55/7.   Ozeane und Seerecht 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/28 vom 6. Dezember 1994, 52/26 vom 
26. November 1997, 54/31 und 54/33 vom 24. November 1999 und die anderen ein-
schlägigen Resolutionen, die nach dem Inkrafttreten des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen ("Seerechtsübereinkommen")1 am 16. November 1994 verabschiedet 
wurden, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2749 (XXV) vom 17. Dezember 1970 und in 
Anbetracht dessen, dass das Seerechtsübereinkommen zusammen mit dem Übereinkommen 
zur Durchführung des Teiles XI des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1982 ("Durchführungsübereinkommen")2 die Ordnung vorgibt, die auf das 
Gebiet und seine Ressourcen nach der Definition des Seerechtsübereinkommens Anwen-
dung findet, 

 unter Betonung des universellen und einheitlichen Charakters des Seerechtsüberein-
kommens und seiner grundlegenden Bedeutung für die Wahrung und Festigung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit sowie für die nachhaltige Nutzung und Erschlie-
ßung der Meere und Ozeane und ihrer Ressourcen, 

 erneut erklärend, dass das Seerechtsübereinkommen den rechtlichen Rahmen für die 
Durchführung aller die Ozeane und Meere betreffenden Tätigkeiten vorgibt und von strate-
gischer Bedeutung als Grundlage für das nationale, regionale und globale Vorgehen im 
Meeresbereich ist und dass seine Intaktheit gewahrt werden muss, wie dies auch von der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Kapitel 17 der Agenda 
213 anerkannt worden ist, 

                                                 
1 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10. 
2 Resolution 48/263, Anlage. 
3 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de 
Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und 
Korrigenda), Vol. I: Resolutions adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II. 
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 sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, die Zahl der Vertragsstaaten des Seerechts-
übereinkommens und des Durchführungsübereinkommens zu erhöhen, um das Ziel der uni-
versellen Beteiligung zu erreichen, 

 sowie sich dessen bewusst, dass die Probleme des Meeresraums eng miteinander ver-
knüpft sind und als ein Ganzes behandelt werden müssen, 

 überzeugt von der Notwendigkeit, auf der Grundlage von gemäß dem Seerechtsüber-
einkommen getroffenen Vereinbarungen die Koordinierung auf einzelstaatlicher Ebene und 
die Zusammenarbeit und Koordinierung sowohl auf zwischenstaatlicher als auch auf inter-
institutioneller Ebene zu verbessern, damit alle Aspekte der Ozeane und Meere auf inte-
grierte Weise behandelt werden, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle der zuständigen internationalen Organisationen 
im Zusammenhang mit Meeresangelegenheiten, der Durchführung des Seerechtsüberein-
kommens und der Förderung einer nachhaltigen Erschließung der Ozeane und Meere und 
ihrer Ressourcen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs4 und in Bekräftigung der 
Bedeutung, die der jährlichen Behandlung und Überprüfung der die Meeresangelegenheiten 
und das Seerecht betreffenden Entwicklungen durch die Generalversammlung als der für 
eine solche Überprüfung zuständigen globalen Institution zukommt, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der ersten Tagung des allen Mitglied-
staaten offen stehenden informellen Beratungsprozesses der Vereinten Nationen über 
Ozeane und Seerecht ("Beratungsprozess")5, den die Generalversammlung mit ihrer Resolu-
tion 54/33 geschaffen hat, um ihr die jährliche Überprüfung der Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Meeresangelegenheiten zu erleichtern, 

 eingedenk dessen, wie wichtig die Ozeane und Meere für das Ökosystem der Erde und 
als Lieferanten lebenswichtiger Ressourcen für die Ernährungssicherheit sowie für die 
Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Wohlstands und des Wohlergehens der heutigen und 
der kommenden Generationen sind, 

 eingedenk des Beitrags, den die in der Agenda 21 genannten wichtigen Gruppen zur 
stärkeren Bewusstmachung des Ziels der nachhaltigen Erschließung der Ozeane und Meere 
und ihrer Ressourcen leisten können, 

 betonend, dass der Aufbau von Kapazitäten unerlässlich ist, um sicherzustellen, dass 
alle Staaten, namentlich die Entwicklungsländer und insbesondere die am wenigsten 
entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer, in der Lage sind, sowohl das 
Seerechtsübereinkommen durchzuführen und aus der nachhaltigen Erschließung ihrer 
Meeresressourcen Nutzen zu ziehen als auch voll an den globalen und regionalen Foren und 
Prozessen mitzuwirken, die sich mit Fragen im Zusammenhang mit den Ozeanen und dem 
Seerecht befassen, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis über die Zunahme der illegalen, nicht 
gemeldeten und ungeregelten Fischerei und in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, die 
Zusammenarbeit zu verstärken, um derartige Aktivitäten zu bekämpfen, insbesondere über 
die zuständigen regionalen Fischereibewirtschaftungsorganisationen und -abmachungen, 

                                                 
4 A/55/61. 
5 Siehe A/55/274. 
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 daran erinnernd, dass die internationale Zusammenarbeit und Koordinierung im bila-
teralen und gegebenenfalls im subregionalen, interregionalen, regionalen oder globalen 
Rahmen die Funktion hat, die einzelstaatlichen Anstrengungen zu unterstützen und zu er-
gänzen, die die Küstenstaaten zur Förderung der integrierten Bewirtschaftung und nach-
haltigen Entwicklung der Küsten- und Meeresgebiete unternehmen, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Beeinträchtigung der Meeresum-
welt, insbesondere durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten, und betonend, dass dieses 
Problem durch internationale Zusammenarbeit und ein koordiniertes Vorgehen auf einzel-
staatlicher Ebene angegangen werden muss, bei dem die vielen verschiedenen beteiligten 
Wirtschaftssektoren einbezogen und die Ökosysteme geschützt werden, und in diesem Zu-
sammenhang erneut erklärend, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass das Weltaktions-
programm zum Schutz der Meeresumwelt gegen vom Lande ausgehende Tätigkeiten6 in 
vollem Umfang durchgeführt wird, 

 mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis über die Beeinträchtigung der Meeres-
umwelt infolge der Verschmutzung durch Schiffe, insbesondere durch das rechtswidrige 
Freisetzen von Öl und sonstigen Schadstoffen, sowie infolge der Verschmutzung durch das 
Einbringen gefährlicher Abfälle, einschließlich radioaktiven Materials, nuklearer Abfälle 
und gefährlicher Chemikalien, 

 unter Hinweis darauf, wie wichtig die Meereswissenschaft für die Förderung der 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Ozeane und Meere ist, namentlich für die Analyse, Erhal-
tung, Bewirtschaftung und nachhaltige Nutzung der Fischbestände, 

 betonend, dass sichergestellt werden muss, dass die Entscheidungsträger auf Beratung 
und Informationen über Meereswissenschaften und -technologie sowie gegebenenfalls auf 
den Transfer von Technologie und auf Unterstützung bei der Erarbeitung und Verbreitung 
sachlicher Informationen und Kenntnisse für Endnutzer zurückgreifen können, 

 mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis über die fortdauernde Bedrohung durch 
Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle auf See und in diesem Zusammenhang Kenntnis 
nehmend von dem Schreiben des Generalsekretärs der Internationalen Seeschifffahrts-
Organisation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, in dem auf die zunehmende 
Häufigkeit und Schwere der Seeräuberei und bewaffneter Raubüberfälle auf See auf-
merksam gemacht wird7, 

 erneut erklärend, dass es geboten ist, die Sicherheit der Schifffahrt zu erhöhen, und 
dass in dieser Hinsicht zusammengearbeitet werden muss, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass das Kulturerbe unter Wasser geschützt wird, und in 
diesem Zusammenhang hinweisend auf Artikel 303 des Seerechtsübereinkommens, 

 Kenntnis nehmend von den Verantwortlichkeiten, die dem Generalsekretär nach dem 
Seerechtsübereinkommen und den damit zusammenhängenden Resolutionen der General-
versammlung, insbesondere den Resolutionen 49/28 und 52/26, zukommen, und in diesem 
Zusammenhang feststellend, dass die Verantwortlichkeiten der Abteilung Meeresange-
legenheiten und Seerecht des Sekretariats-Bereichs Rechtsangelegenheiten in Anbetracht 
der Arbeitsfortschritte der Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels ("Kommis-
sion") und des erwarteten Eingangs der Unterlagen der Staaten voraussichtlich zunehmen 
werden, 

                                                 
6 A/51/116, Anlage II. 
7 A/55/311, Anlage. 
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 1. fordert alle Staaten auf, soweit noch nicht geschehen, Vertragsparteien des 
Seerechtsübereinkommens1 und des Durchführungsübereinkommens2 zu werden, um das 
Ziel der universellen Beteiligung zu erreichen; 

 2. bekräftigt den einheitlichen Charakter des Seerechtsübereinkommens; 

 3. fordert die Staaten auf, mit Vorrang ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften den 
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens anzupassen, die konsequente Anwendung 
dieser Bestimmungen sicherzustellen und außerdem sicherzustellen, dass alle Erklärungen, 
die sie anlässlich der Unterzeichnung oder Ratifikation des Seerechtsübereinkommens oder 
des Beitritts zu ihm abgegeben haben oder abgeben, mit dem Übereinkommen im Einklang 
stehen, und andernfalls alle Erklärungen zurückzunehmen, die damit nicht im Einklang 
stehen; 

 4. legt den Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens nahe, wie im Seerechts-
übereinkommen vorgesehen, beim Generalsekretär Seekarten und Verzeichnisse geogra-
fischer Koordinaten zu hinterlegen; 

 5. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselent-
wicklungsländern, bei Bedarf dabei behilflich zu sein, Daten zu sammeln und Seekarten 
oder Verzeichnisse geografischer Koordinaten zum Zweck der Veröffentlichung nach den 
Artikeln 16, 22, 47, 75 und 84 des Seerechtsübereinkommens zu erstellen sowie die nach 
Artikel 76 und Anlage II des Seerechtsübereinkommens vorgesehenen Angaben zusammen-
zustellen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, die elfte Tagung der Vertragsstaaten des Seerechts-
übereinkommens für den 14. bis 18. Mai 2001 in New York anzuberaumen und die erforder-
lichen Dienste bereitzustellen; 

 7. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass der Internationale Seegerichtshof 
("Seegerichtshof") auch weiterhin zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten im Einklang 
mit Teil XV des Seerechtsübereinkommens beiträgt, unterstreicht seine wichtige Rolle und 
seine Befugnisse im Hinblick auf die Auslegung beziehungsweise die Anwendung des 
Seerechtsübereinkommens und des Durchführungsübereinkommens, legt den Vertragsstaa-
ten des Seerechtsübereinkommens nahe, die Abgabe einer schriftlichen Erklärung zu erwä-
gen, mit der sie eines der in Artikel 287 des Seerechtsübereinkommens genannten Mittel zur 
Beilegung von Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung des Seerechtsüberein-
kommens und des Durchführungsübereinkommens wählen, und bittet die Staaten, von den 
Bestimmungen der Anlagen V, VI, VII und VIII des Seerechtsübereinkommens betreffend 
den Vergleich, den Seegerichtshof, das Schiedsverfahren beziehungsweise das besondere 
Schiedsverfahren Kenntnis zu nehmen; 

 8. erinnert daran, dass die Parteien der bei einem Gerichtshof oder Gericht nach 
Artikel 287 des Seerechtsübereinkommens anhängigen Fälle verpflichtet sind, dafür zu 
sorgen, dass die Entscheidungen eines solchen Gerichtshofs oder Gerichts umgehend 
befolgt werden; 

 9. ersucht den Generalsekretär, einen freiwilligen Treuhandfonds einzurichten, um 
den Staaten bei der Beilegung von Streitigkeiten durch den Seegerichtshof behilflich zu 
sein, und der Tagung der Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens jährlich über die 
Situation des Fonds Bericht zu erstatten8; 

                                                 
8 Das Mandat des Fonds ist in Anlage I dieser Resolution enthalten. 
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 10. bittet die Staaten, die zwischenstaatlichen Organisationen, die einzelstaatlichen 
Institutionen, die nichtstaatlichen Organisationen sowie natürliche und juristische Personen, 
freiwillige finanzielle Beiträge an den Fonds zu entrichten; 

 11. legt den Staaten nahe, soweit nicht bereits geschehen, im Einklang mit den 
Anlagen V und VII des Seerechtsübereinkommens Schlichter und Schiedsrichter zu ernen-
nen, und ersucht den Generalsekretär, die Listen dieser Schlichter und Schiedsrichter auch 
weiterhin regelmäßig zu aktualisieren und zu verteilen; 

 12. begrüßt es, dass die Versammlung der Internationalen Meeresbodenbehörde 
("Behörde") am 13. Juli 2000 die Vorschriften für die Prospektion und Exploration 
polymetallischer Knollen in dem Gebiet verabschiedet hat9, und stellt mit Befriedigung fest, 
dass die Behörde nunmehr im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen, dem 
Durchführungsübereinkommen und diesen Vorschriften Aufträge an die eingetragenen 
Pionierinvestoren vergeben kann; 

 13. appelliert an alle Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens, ihre veran-
lagten Beiträge für die Behörde beziehungsweise für den Seegerichtshof vollständig und 
pünktlich zu entrichten, und appelliert außerdem an alle ehemaligen vorläufigen Mitglieder 
der Behörde, etwaige ausstehende Beiträge zu entrichten; 

 14. fordert die Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, die Ratifikation der Ver-
einbarung über die Vorrechte und Immunitäten des Seegerichtshofs10 und des Protokolls 
über die Vorrechte und Immunitäten der Behörde11 beziehungsweise den Beitritt dazu zu 
erwägen; 

 15. nimmt Kenntnis von den weiteren Arbeitsfortschritten der Kommission, nament-
lich von der erfolgreichen öffentlichen Sitzung am 1. Mai 200012 mit dem Ziel, den Staaten 
dabei behilflich zu sein, die Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens betreffend die 
Festlegung der äußeren Grenzen des Festlandsockels jenseits von 200 Seemeilen durchzu-
führen, und den Küstenstaaten die Erstellung der der Kommission vorzulegenden Unter-
lagen über die äußeren Grenzen ihres Festlandsockels zu erleichtern; 

 16. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass die Kommission einen grundlegenden 
Ablaufplan für die Erstellung von Unterlagen13 veröffentlicht und ein Konzept für einen 
fünftägigen Ausbildungskurs über die Festlegung der äußeren Grenzen des Festlandsockels 
jenseits von 200 Seemeilen und die Erstellung von Unterlagen14 verabschiedet hat, und legt 
den in Betracht kommenden Staaten sowie den zuständigen internationalen Organisationen 
und Institutionen nahe, zu erwägen, derartige Ausbildungskurse zu entwickeln und anzu-
bieten; 

 17. erinnert daran, dass nach Artikel 4 der Anlage II des Seerechtsübereinkommens 
ein Staat, der beabsichtigt, die äußeren Grenzen seines Festlandsockels jenseits von 200 
Seemeilen festzulegen, der Kommission innerhalb von zehn Jahren nach dem Tag, an dem 
das Seerechtsübereinkommen für diesen Staat in Kraft getreten ist, Einzelheiten über diese 
Grenzen zu unterbreiten hat; 

                                                 
9 ISBA/6/A/18, Anlage. 
10 SPLOS/25. 
11 ISBA/4/A/8, Anlage. 
12 Siehe CLCS/21. 
13 CLCS/22. 
14 CLCS/24. 
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 18. ersucht den Generalsekretär, einen freiwilligen Treuhandfonds für die Ausbil-
dung von technischem und administrativem Personal und die Bereitstellung wissenschaft-
lich-technischer Beratungsdienste sowie des entsprechenden Personals einzurichten, mit 
dem Ziel, den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern 
und den kleinen Inselentwicklungsländern, dabei behilflich zu sein, Schreibtischstudien 
durchzuführen, Projekte zu planen und die Informationen nach Artikel 76 und Anlage II des 
Seerechtsübereinkommens im Einklang mit den wissenschaftlich-technischen Richtlinien 
der Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels zusammenzustellen und vorzulegen, 
und der Generalversammlung jährlich über die Situation des Fonds Bericht zu erstatten15; 

 19. bittet die Staaten, die zwischenstaatlichen Organisationen und Organe, die ein-
zelstaatlichen Institutionen, die nichtstaatlichen Organisationen und internationalen Finanz-
institutionen sowie natürliche und juristische Personen, freiwillige finanzielle oder sonstige 
Beiträge an den Fonds zu entrichten; 

 20. ersucht den Generalsekretär, einen freiwilligen Treuhandfonds einzurichten, um 
die Kosten der Teilnahme der Kommissionsmitglieder aus Entwicklungsländern an den 
Sitzungen der Kommission tragen zu helfen16, und bittet die Staaten, Beiträge an den Fonds 
zu entrichten;  

 21. billigt die Einberufung der neunten Tagung der Kommission durch den General-
sekretär für den 21. bis 25. Mai 2001 nach New York sowie erforderlichenfalls einer 
zehnten Tagung ab dem 27. August 2001, die im Falle der Einreichung von Unterlagen drei 
Wochen oder je nach dem Arbeitsanfall bei der Kommission eine Woche dauern würde; 

 22. fordert die bilateralen und multilateralen Geberorganisationen auf, ihre Pro-
gramme laufend zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Staaten, insbesondere die Ent-
wicklungsländer, über die wirtschaftlichen, rechtlichen, nautischen, wissenschaftlichen und 
technischen Kapazitäten und Fertigkeiten verfügen, die für die volle Durchführung des 
Seerechtsübereinkommens und die nachhaltige Erschließung der Ozeane und Meere und 
ihrer Ressourcen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene erforderlich sind, und dabei 
die Rechte der Binnenentwicklungsländer zu beachten; 

 23. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit den zuständigen internatio-
nalen Organisationen und Programmen, namentlich der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen, der Internationalen Arbeitsorganisation, der Internatio-
nalen Hydrografischen Organisation, der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation, dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen 
für industrielle Entwicklung, der Zwischenstaatlichen Ozeanografischen Kommission der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, dem 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, der Weltorganisation für Meteorologie und der Weltbank, sowie mit 
Vertretern der regionalen Entwicklungsbanken und der Gebergemeinschaft die Anstren-
gungen zu überprüfen, die derzeit im Hinblick auf den Aufbau von Kapazitäten unter-
nommen werden, sowie aufzuzeigen, wo Doppelarbeit zu vermeiden und gegebenenfalls 
Lücken zu füllen sind, um einen einheitlichen Ansatz für die Durchführung des Seerechts-
übereinkommens sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene sicherzustellen, und 
in seinen jährlichen Bericht über Ozeane und Seerecht einen Abschnitt zu dieser Frage 
aufzunehmen; 

                                                 
15 Das Mandat des Fonds ist in Anlage II dieser Resolution enthalten. 
16 Einschließlich Reisekosten und Tagegeld. 
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 24. fordert die Staaten nachdrücklich auf, für die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen die Ausarbeitung eines internationalen Aktionsplans 
zur Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und ungeregelten Fischerei mit Vorrang 
voranzutreiben, und erkennt in diesem Zusammenhang die zentrale Rolle an, die den 
regionalen und subregionalen Fischereiorganisationen und -abmachungen auf diesem 
Gebiet zukommen wird17; 

 25. betont, wie wichtig die Durchführung von Teil XII des Seerechtsübereinkom-
mens ist, um die Meeresumwelt, einschließlich der Küstengebiete, und ihre lebenden 
Ressourcen vor Verschmutzung und physischer Schädigung zu schützen und zu bewahren; 

 26. erkennt die Notwendigkeit an, einzelstaatliche Kapazitäten zur integrierten 
Bewirtschaftung der Küstenzone und zum Schutz ihres Ökosystems aufzubauen, und bittet 
die zuständigen Stellen des Systems der Vereinten Nationen, diese Ziele zu fördern, nament-
lich durch die Bereitstellung der für ihre Verwirklichung notwendigen Ausbildung und 
institutionellen Unterstützung; 

 27. fordert die Staaten auf, den Maßnahmen zur Bekämpfung der Meeresver-
schmutzung vom Lande aus im Rahmen ihrer nationalen Strategien zu Gunsten einer 
nachhaltigen Entwicklung und ihrer örtlichen Programme zur Umsetzung der Agenda 21 
auf integrierte und umfassende Weise Vorrang einzuräumen, mit dem Ziel, ihre Unter-
stützung des Weltaktionsprogramms zum Schutz der Meeresumwelt gegen vom Lande aus-
gehende Tätigkeiten6 zu verstärken, und fordert sie außerdem auf, aktiv zusammenzu-
arbeiten, um sicherzustellen, dass die zwischenstaatliche Überprüfung im Jahr 2001 die 
Durchführung des Weltaktionsprogramms erleichtern wird; 

 28. fordert die in der Resolution 51/189 der Generalversammlung vom 16. Dezem-
ber 1996 genannten Organisationen und Programme der Vereinten Nationen auf, ihre 
jeweilige Funktion zur Unterstützung des Weltaktionsprogramms zu erfüllen und den Re-
gierungen zur Behandlung im Rahmen der zwischenstaatlichen Überprüfung des Welt-
aktionsprogramms im Jahr 2001 und dem Generalsekretär für seinen Jahresbericht über 
Ozeane und Seerecht Informationen über ihre diesbezüglichen Maßnahmen und mögliche 
weitere Schritte zum Schutz der Meeresumwelt vorzulegen; 

 29. bittet das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und die Weltbank, im 
Rahmen der Vorbereitungen für die Überprüfung des Weltaktionsprogramms im Jahr 2001 
mit den Regierungen, den Vertretern des Privatsektors, den Finanzinstitutionen sowie den 
bilateralen und multilateralen Geberorganisationen Konsultationen zu führen, um ihre 
Mitwirkung an der Durchführung des Weltaktionsprogramms zu überprüfen und unter 
anderem zu erörtern, welche internationale Unterstützung zur Überwindung der Hindernisse 
notwendig ist, die der Ausarbeitung und Durchführung nationaler und lokaler Aktionspro-
gramme im Weg stehen, und wie sie sich aktiv am Aufbau von Partnerschaften mit den 
Entwicklungsländern beteiligen können, um die erforderliche Technologie im Einklang mit 
dem Seerechtsübereinkommen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Teile der 
Agenda 21 weiterzugeben, Kapazitäten aufzubauen und die Durchführung des Weltaktions-
programms zu finanzieren; 

 30. betont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass schädliche Auswirkungen auf die 
Meeresumwelt bei der Bewertung und Evaluierung von Entwicklungsprogrammen und 
-projekten berücksichtigt werden; 

 31. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alles praktisch Mögliche zu tun, um die 
Verschmutzung der Meeresumwelt durch Schiffe im Einklang mit dem Internationalen 

                                                 
17 Siehe Resolution 55/8. 
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Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der 
Fassung des Protokolls von 1978 sowie die Verschmutzung der Meeresumwelt durch 
Einbringen im Einklang mit dem Übereinkommen von 1972 über die Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen18 zu 
verhüten, und fordert die Staaten ferner auf, Vertragsparteien des Protokolls von 1996 zu 
dem Übereinkommen von 197219 zu werden und dieses Protokoll anzuwenden; 

 32. betont die Notwendigkeit, die mit der Meereswissenschaft und -technologie 
zusammenhängenden Fragen vorrangig zu prüfen und sich darauf zu konzentrieren, wie die 
zahlreichen Verpflichtungen der Staaten und der zuständigen internationalen Organisationen 
nach den Teilen XIII und XIV des Seerechtsübereinkommens am besten erfüllt werden 
können, und fordert die Staaten auf, bei Bedarf und im Einklang mit dem Völkerrecht die 
notwendigen innerstaatlichen Gesetze, Vorschriften, Politiken und Verfahren zur Förderung 
und Erleichterung der meereswissenschaftlichen Forschung und Zusammenarbeit zu 
verabschieden; 

 33. fordert alle Staaten, insbesondere die Küstenstaaten in den betroffenen Regio-
nen, nachdrücklich auf, alle notwendigen und geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um 
Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle auf See zu verhindern und zu bekämpfen, so 
auch durch regionale Zusammenarbeit, und solche Zwischenfälle, wo immer sie vorkom-
men, im Einklang mit dem Völkerrecht zu untersuchen oder bei ihrer Untersuchung zusam-
menzuarbeiten und die mutmaßlichen Täter vor Gericht zu bringen; 

 34. fordert die Staaten in diesem Zusammenhang auf, voll mit der Internationalen 
Seeschifffahrts-Organisation zusammenzuarbeiten, indem sie ihr unter anderem über solche 
Vorfälle Bericht erstatten und ihre Richtlinien zur Verhütung von Seeräuberei und 
bewaffneten Raubüberfällen anwenden; 

 35. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Vertragsparteien des Übereinkommens 
zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt und 
seines Protokolls20 zu werden und seine wirksame Durchführung sicherzustellen; 

 36. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur im Hinblick auf ein Übereinkommen zur 
Durchführung der mit dem Schutz des Kulturerbes unter Wasser zusammenhängenden 
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens und betont erneut, wie wichtig es ist, 
sicherzustellen, dass das zu erarbeitende Rechtsinstrument mit den einschlägigen Bestim-
mungen des Seerechtsübereinkommens voll im Einklang steht; 

 37. bittet die Mitgliedstaaten und andere, die dazu in der Lage sind, zum weiteren 
Ausbau der mit Resolution 35/116 der Generalversammlung vom 10. Dezember 1980 
eingerichteten Hamilton-Shirley-Amerasinghe-Gedächtnisstiftung für Seerechtsfragen bei-
zutragen und die Schulungstätigkeiten zu unterstützen, die die Abteilung Meeresangelegen-
heiten und Seerecht des Sekretariats-Bereichs Rechtsangelegenheiten im Rahmen des 
TRAIN-SEA-COAST-Programms unternimmt; 

 38. dankt dem Generalsekretär für den von der Abteilung Meeresangelegenheiten 
und Seerecht erstellten umfassenden Jahresbericht über Ozeane und Seerecht4 und für die 
sonstigen Aktivitäten, die die Abteilung gemäß dem Seerechtsübereinkommen und dem in 
den Resolutionen 49/28, 52/26 und 54/33 festgelegten Mandat durchführt; 

                                                 
18 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1046, Nr. 15749. 
19 IMO/LC.2/Circ.380. 
20 Veröffentlichung der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation, Best.-Nr. 462.88.12E. 
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 39. ersucht den Generalsekretär, die ihm mit dem Seerechtsübereinkommen und 
den damit zusammenhängenden Resolutionen der Generalversammlung, namentlich den 
Resolutionen 49/28 und 52/26, übertragenen Aufgaben auch künftig wahrzunehmen und 
sicherzustellen, dass der Abteilung Meeresangelegenheiten und Seerecht im Rahmen des für 
die Organisation gebilligten Haushaltsplans ausreichende Mittel zur Wahrnehmung dieser 
Aufgaben zur Verfügung stehen; 

 40. bekräftigt ihren Beschluss, die Durchführung des Seerechtsübereinkommens 
und andere Entwicklungen im Zusammenhang mit Meeresangelegenheiten und dem 
Seerecht jedes Jahr zu prüfen und zu bewerten, unter Berücksichtigung der Resolu-
tion 54/33, mit der der Beratungsprozess zur Erleichterung der Prüfung der Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Meeresangelegenheiten geschaffen wurde, und ersucht den General-
sekretär, die zweite Tagung des Beratungsprozesses für den 7. bis 11. Mai 2001 in New 
York einzuberufen; 

 41. empfiehlt den Teilnehmern an der zweiten Tagung des Beratungsprozesses, ihre 
Beratungen über den Bericht des Generalsekretärs über Ozeane und Seerecht rund um die 
folgenden Themen zu organisieren: 

 a) Meereswissenschaft und die Entwicklung und Weitergabe der Meerestech-
nologie gemäß den vereinbarten Modalitäten, einschließlich des Kapazitätsaufbaus auf 
diesem Gebiet; 

 b) Koordinierung und Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Seeräuberei und 
bewaffneter Raubüberfälle auf See; 

 42. ersucht den Generalsekretär, eine wirksamere Zusammenarbeit und Koordinie-
rung zwischen den einschlägigen Stellen des Sekretariats der Vereinten Nationen und dem 
gesamten System der Vereinten Nationen sicherzustellen, insbesondere durch die Gewähr-
leistung der Wirksamkeit, Transparenz und Reaktionsfähigkeit des Unterausschusses 
Ozeane und Küstengebiete des Verwaltungsausschusses für Koordinierung, ersucht den 
Generalsekretär außerdem, in seinen Bericht Vorschläge für Initiativen zur Verbesserung der 
Koordinierung im Einklang mit Resolution 54/33 aufzunehmen, und ermutigt alle Organe 
der Vereinten Nationen, zu diesem Prozess beizutragen, indem sie die Aufmerksamkeit des 
Sekretariats und des Unterausschusses auf diejenigen Bereiche ihrer Tätigkeit lenken, die 
sich mittelbar oder unmittelbar auf die Arbeit anderer Organe der Vereinten Nationen 
auswirken können; 

 43. ersucht den Generalsekretär außerdem, diese Resolution den Leitern der 
zwischenstaatlichen Organisationen, der Sonderorganisationen und der mit Meeresange-
legenheiten und Seerecht befassten Fonds und Programme der Vereinten Nationen sowie 
dem Unterausschuss Ozeane und Küstengebiete des Verwaltungsausschusses für Koordi-
nierung zur Kenntnis zu bringen und sie auf die für sie besonders bedeutsamen Ziffern 
aufmerksam zu machen, und unterstreicht, wie wichtig ihre Beiträge zu dem Bericht des 
Generalsekretärs über Ozeane und Seerecht und ihre Teilnahme an den entsprechenden 
Tagungen und Prozessen sind; 

 44. bittet die zuständigen internationalen Organisationen sowie die Finanzierungs-
institutionen, diese Resolution bei ihren Programmen und Tätigkeiten besonders zu berück-
sichtigen und zur Erstellung des umfassenden Berichts des Generalsekretärs über Ozeane 
und Seerecht beizutragen; 

 45. ersucht den Generalsekretär, einen freiwilligen Treuhandfonds einzurichten, um 
den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern, den 
kleinen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern, dabei behilflich zu 
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sein, an den Tagungen des Beratungsprozesses teilzunehmen, und bittet die Staaten, Bei-
träge an diesen Fonds zu entrichten; 

 46. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer 
sechsundfünfzigsten Tagung in Verbindung mit seinem umfassenden Jahresbericht über 
Ozeane und Seerecht über die Durchführung dieser Resolution sowie über sonstige 
Entwicklungen und Fragen im Zusammenhang mit Meeresangelegenheiten und Seerecht 
Bericht zu erstatten und den Bericht im Einklang mit den in Resolution 54/33 festgelegten 
Modalitäten vorzulegen; 

 47. beschließt, den Punkt "Ozeane und Seerecht" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer sechsundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

 44. Plenarsitzung 
 30. Oktober 2000 

Anlage I 

Treuhandfonds für den Internationalen Seegerichtshof 

Mandat 

Gründe für die Einrichtung des Treuhandfonds 

1. Teil XV des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen ("Seerechtsüber-
einkommen") regelt die Beilegung von Streitigkeiten. Artikel 287 legt insbesondere fest, 
dass es den Staaten freisteht, eines oder mehrere der folgenden Mittel zu wählen: 

 a) den Internationalen Seegerichtshof; 

 b) den Internationalen Gerichtshof; 

 c) ein Schiedsgericht; 

 d) ein besonderes Schiedsgericht. 

2. Der Generalsekretär verwaltet bereits einen Treuhandfonds für den Internationalen 
Gerichtshof (siehe A/47/444). Der Ständige Schiedshof hat einen Finanzhilfefonds ein-
gerichtet. Der Kostenaufwand sollte kein Kriterium für die Staaten darstellen, wenn sie im 
Rahmen einer Wahl nach Artikel 287 darüber entscheiden, ob sie dem Seegerichtshof eine 
Streitigkeit unterbreiten sollen oder wie sie auf eine von Dritten beim Seegerichtshof 
eingereichte Klage reagieren sollen. Aus diesen Gründen wurde beschlossen, einen 
Treuhandfonds für den Internationalen Seegerichtshof ("Seegerichtshof") einzurichten. 

Ziel und Zweck des Treuhandfonds 

3. Dieser Treuhandfonds ("Fonds") wird vom Generalsekretär im Einklang mit 
Resolution 55/7 der Generalversammlung und gemäß dem Abkommen vom 18. Dezember 
1997 über die Zusammenarbeit und die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und 
dem Seegerichtshof (Resolution 52/251, Anlage) eingerichtet. 

4. Der Fonds hat den Zweck, den Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens 
finanzielle Hilfe zur Deckung der Ausgaben zu gewähren, die ihnen im Zusammenhang mit 
Fällen entstehen, die dem Seegerichtshof, einschließlich seiner Kammer für Meeresboden-
streitigkeiten und jeder anderen Kammer, unterbreitet wurden beziehungsweise zu unter-
breiten sind. 
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5. Die unter den nachstehend aufgeführten Bedingungen gewährte Hilfe soll nur in 
angemessenen Fällen gewährt werden, in erster Linie bei den Verfahren zur Hauptsache, in 
denen die Zuständigkeit kein Streitgegenstand ist; unter außerordentlichen Umständen kann 
die Hilfe jedoch in jeder Phase des Verfahrens gewährt werden. 

Beiträge an den Fonds 

6. Der Generalsekretär bittet die Staaten, die zwischenstaatlichen Organisationen, die 
einzelstaatlichen Institutionen, die nichtstaatlichen Organisationen sowie natürliche und 
juristische Personen, freiwillige finanzielle Beiträge an den Fonds zu entrichten. 

Antrag auf Hilfe 

7. Jeder Vertragsstaat des Seerechtsübereinkommens kann einen Antrag auf Hilfe aus 
dem Fonds stellen. Der Antrag soll Angaben über die Art des von dem betreffenden Staat 
oder gegen ihn einzuleitenden oder eingeleiteten Verfahrens sowie eine Schätzung der 
Kosten enthalten, hinsichtlich deren um finanzielle Hilfe ersucht wird. Der Antrag soll 
außerdem eine Verpflichtung zur Vorlage einer Endabrechnung der aus den bewilligten 
Mitteln getätigten Ausgaben enthalten, die durch einen für die Vereinten Nationen annehm-
baren Rechnungsprüfer zu bestätigen ist. 

Sachverständigengremium 

8. Der Generalsekretär wird ein Sachverständigengremium einsetzen, das normalerweise 
aus drei Personen von höchstem beruflichen Ansehen besteht und das zu jedem Antrag 
Empfehlungen abgeben soll. Das jeweilige Gremium hat die Aufgabe, den Antrag zu prüfen 
und dem Generalsekretär zu empfehlen, in welcher Höhe finanzielle Hilfe gewährt werden 
soll, in welcher Phase beziehungsweise in welchen Phasen des Verfahrens sie gewährt 
werden soll und für welche Art von Ausgaben sie verwendet werden darf. 

Gewährung der Hilfe 

9. Auf Grund der Empfehlungen des Sachverständigengremiums gewährt der General-
sekretär finanzielle Hilfe aus dem Fonds. Die Zahlungen erfolgen gegen Vorlage von 
Belegen über die Ausgaben, die im Rahmen der bewilligten Mittel getätigt wurden. Diese 
können Folgendes abdecken: 

 a) die Abfassung der Klageschrift und der Schriftsätze; 

 b) die Honorare der Rechtsbeistände für die Schriftsätze und mündlichen 
Ausführungen; 

 c) die Reisekosten und die Kosten der Rechtsvertretung in Hamburg während der 
verschiedenen Verfahrensphasen; 

 d) die Vollstreckung einer Verfügung oder eines Urteils des Seegerichtshofs, wie 
beispielsweise die Markierung einer Grenze im Küstenmeer. 

Anwendung der Finanzordnung und Finanzvorschriften der Vereinten Nationen 

10. Die Finanzordnung und die Finanzvorschriften der Vereinten Nationen finden 
Anwendung auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich der Rechnungsprüfungsverfahren. 
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Berichterstattung 

11. Der Tagung der Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens wird ein Jahresbericht 
über die Tätigkeit des Fonds vorgelegt, der detaillierte Angaben über die an den Fonds 
entrichteten Beiträge und die von ihm getätigten Zahlungen enthält. 

Durchführungsstelle 

12. Die Abteilung Meeresangelegenheiten und Seerecht des Bereichs Rechtsangelegen-
heiten ist die Durchführungsstelle für diesen Fonds und erbringt die für den Betrieb des 
Fonds erforderlichen Dienstleistungen. 

Angebote für fachliche Unterstützung 

13. Die Durchführungsstelle führt außerdem eine Liste von Angeboten für fachliche 
Unterstützung, die angemessen qualifizierte Personen oder Organisationen auf der Grund-
lage reduzierter Gebühren unterbreiten können. Die Durchführungsstelle macht jedem 
Antragsteller auf Ersuchen die Liste der Angebote zum Zwecke der Prüfung und 
Beschlussfassung verfügbar; sowohl finanzielle als auch sonstige Hilfe kann für denselben 
Fall oder eine Phase davon gewährt werden. 

Änderungen 

14. Die Generalversammlung kann diese Bestimmungen ändern, falls die Umstände es 
erfordern. 

Anlage II 

Treuhandfonds zur Erleichterung der Ausarbeitung der Anträge an die Kommission 
zur Begrenzung des Festlandsockels durch die Entwicklungsländer, insbesondere die 
am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer, sowie der 
Befolgung von Artikel 76 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen 

Mandat, Richtlinien und Vorschriften 

1. Gründe für die Einrichtung des Treuhandfonds 

1. Für die wirksame Durchführung des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 10. Dezember 1982 ("Seerechtsübereinkommen") ist es unerlässlich, die 
Kapazitäten der Entwicklungsländer, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder 
und der kleinen Inselentwicklungsländer, auf dem Gebiet der Meereswissenschaft und 
-technologie zu fördern und auszubauen, mit dem Ziel, ihre soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung zu beschleunigen. 

2. Küstenstaaten, die beabsichtigen, die äußeren Grenzen ihres Festlandsockels jenseits 
von 200 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeeres 
gemessen wird, festzulegen, müssen nach Artikel 76 des Seerechtsübereinkommens der 
Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels ("Kommission") die entsprechenden 
Daten und Informationen unterbreiten. Nach Artikel 4 der Anlage II des Seerechtsüberein-
kommens sind der Kommission innerhalb von zehn Jahren nach dem Tag, am dem das 
Seerechtsübereinkommen für den jeweiligen Staat in Kraft getreten ist, Einzelheiten über 
diese Grenzen zu unterbreiten. Einige Staaten haben ihre Anträge spätestens bis zum 
16. November 2004 vorzulegen. 

3. Den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern und 
den kleinen Inselentwicklungsländern, bereitet es unter Umständen Schwierigkeiten, der 
Kommission die Anträge fristgerecht zu unterbreiten. Der Treuhandfonds soll diesen Staaten 
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dabei behilflich sein, die Anforderungen im Zusammenhang mit der Einreichung der 
Anträge bei der Kommission zu erfüllen. 

4. Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Anlage II des Seerechtsübereinkommens 
kann die Kommission auf Ersuchen der betreffenden Küstenstaaten während der Ausarbei-
tung der gemäß Artikel 76 vorzulegenden Daten wissenschaftliche und technische 
Gutachten erstellen. 

5. Die Kommission hat ein Konzept für einen fünftägigen Ausbildungskurs verab-
schiedet, um die Ausarbeitung von Anträgen im Einklang mit ihren wissenschaftlich-
technischen Richtlinien zu erleichtern. Der Kurs soll von interessierten Regierungen, inter-
nationalen Organisationen und Institutionen entwickelt und angeboten werden, die über die 
erforderlichen Fachkenntnisse und Einrichtungen verfügen. Desgleichen hat die Kommis-
sion einen grundlegenden Ablaufplan erstellt, der das Verfahren zur Ausarbeitung der von 
den Küstenstaaten zu unterbreitenden Anträge veranschaulicht. 

6. Die Festlegung der Grenzen des Festlandsockels eines Küstenstaats im Einklang mit 
Artikel 76 und Anlage II des Seerechtsübereinkommens sowie Anlage II der Schlussakte der 
Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen ("Schlussakte") erfordert ein Programm 
für die hydrografische und geowissenschaftliche Vermessung und Kartierung des 
Festlandrands. Die Komplexität und Größenordnung und damit die Kosten eines derartigen 
Programms werden sich je nach den geografischen und geophysischen Gegebenheiten von 
Staat zu Staat stark unterscheiden. Der erste Schritt wird immer eine Analyse des jeweiligen 
Falles umfassen, gefolgt von der Planung geeigneter Projekte zur Erhebung weiterer Daten. 
Solche Projekte erfordern die Heranziehung hochqualifizierter wissenschaftlich-technischer 
Fachleute und den Einsatz moderner Technologie. Für solche Datenerhebungsprojekte 
fallen naturgemäß hohe Kosten an. Zusätzlich zur Entrichtung von Beiträgen an den hiermit 
eingerichteten Freiwilligen Fonds soll die internationale Gemeinschaft alles tun, um die 
volle Durchführung des Artikels 76 sowohl finanziell als auch auf allen anderen möglichen 
Wegen zu erleichtern. 

7. Die erste Analyse und die Projektplanung selbst werden zusätzlich zu einem vollen 
Verständnis der einschlägigen Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens Qualifika-
tionen auf dem Gebiet der Hydrografie und der Geowissenschaften erfordern. Auch die end-
gültige Ausarbeitung der der Kommission zu unterbreitenden Anträge erfordert den 
Sachverstand hochqualifizierter Geowissenschaftler und Hydrografen. 

8. Die Vereinten Nationen verfügen über weitreichende Erfahrungen bei der Gewährung 
von Hilfe zu Gunsten der industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Empfänger-
länder. Diese Erfahrungen könnten weitergegeben und genutzt werden, um Staaten bei der 
Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten nach Artikel 76 des Seerechtsübereinkommens 
behilflich zu sein. 

2. Ziel und Zweck des Treuhandfonds 

9. Dieser Treuhandfonds ("Fonds") wird vom Generalsekretär gemäß der Finanzordnung 
und den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen eingerichtet. Der Fonds hat den Zweck, 
die Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwickelten Küstenländer und die 
kleinen Inselentwicklungsländer, in die Lage zu versetzen, eine erste Analyse ihres 
jeweiligen Falles vorzunehmen, angemessene Pläne für weitere Untersuchungen und die 
Erhebung von Daten auszuarbeiten und die endgültigen Anträge fertigzustellen, sobald die 
notwendigen Daten vorliegen. 

10. Die Durchführung der Datenerhebungsprojekte selbst ist nicht Zweck des Fonds. 
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11. Die erste Analyse der Beschaffenheit des Festlandsockels eines Küstenstaats erfolgt 
oft in Form einer Schreibtischstudie, die aus einer Prüfung und Kompilierung aller vor-
liegenden Daten und Informationen besteht. Auf der Grundlage einer solchen Studie wird 
über weitere Maßnahmen und/oder Pläne für die Erhebung weiterer Daten und 
Kartierungsprojekte entschieden. 

12. Der Fonds hat den Zweck, im Einklang mit den in der Finanzordnung und den Finanz-
vorschriften der Vereinten Nationen festgelegten Bedingungen 

 a) dem in Frage kommenden technischen und Verwaltungspersonal des betref-
fenden Küstenstaats eine Ausbildung zu gewähren, die es in die Lage versetzt, die ersten 
Schreibtischstudien und die Projektplanungen durchzuführen oder an diesen Tätigkeiten 
zumindest voll mitzuwirken; 

 b) Mittel zur Finanzierung dieser Studien und Planungen bereitzustellen, nament-
lich Mittel für Beratungshilfe, falls Bedarf besteht. 

13. Die Ausarbeitung der endgültigen Anträge hat den Anforderungen von Artikel 76 und 
Anlage II des Seerechtsübereinkommens (und für einige Staaten von Anlage II der Schluss-
akte) sowie den wissenschaftlich-technischen Richtlinien der Kommission zu genügen. Die 
Ausbildung soll dieser Notwendigkeit Rechnung tragen und darauf gerichtet sein, das 
Personal des Küstenstaats in die Lage zu versetzen, die meisten dieser Anträge selbst 
auszuarbeiten. Die Ausarbeitung der Anträge kann Kosten verursachen, die durch Mittel aus 
dem Fonds gedeckt werden können (beispielsweise für Software- und Hardwareausrüstung, 
technische Hilfe usw.). 

3. Beiträge an den Fonds 

14. Der Generalsekretär bittet die Staaten, die zwischenstaatlichen Organisationen und 
Organe, die einzelstaatlichen Institutionen, die nichtstaatlichen Organisationen und inter-
nationalen Finanzinstitutionen sowie natürliche und juristische Personen, freiwillige finan-
zielle oder sonstige Beiträge an den Fonds zu entrichten. 

4. Antrag auf finanzielle Hilfe 

15. Alle Entwicklungsländer, die Mitglieder der Vereinten Nationen und Vertragsparteien 
des Seerechtsübereinkommens sind, insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder 
und die kleinen Inselentwicklungsländer, können einen Antrag auf finanzielle Hilfe aus dem 
Fonds stellen. 

16. Es ist anzugeben, zu welchem Zweck die finanzielle Hilfe beantragt wird. Sie kann 
für die folgenden Zwecke beantragt werden: 

 a) Ausbildung von technischem und Verwaltungspersonal; 

 b) Schreibtischstudien oder andere Methoden zur Durchführung einer ersten 
Analyse der Beschaffenheit des Festlandsockels und seiner Grenzen; 

 c) Ausarbeitung von Plänen für die Erhebung notwendiger zusätzlicher Daten und 
Kartierungsprojekte; 

 d) Ausarbeitung der endgültigen vorzulegenden Unterlagen; 

 e) Beratungshilfe zu den genannten Punkten. 
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17. Für jeden dieser Zwecke sind die folgenden detaillierten Informationen vorzulegen: 

a) Ausbildung von technischem und Verwaltungspersonal 

 Dem Antrag auf finanzielle Hilfe ist Folgendes beizufügen: 

 i) Angabe des Ausbildungsziels und der Positionen, die die Auszubildenden danach 
besetzen sollen; 

 ii) Informationen über die betreffende(n) Ausbildungseinrichtung(en); 

 iii) eine Beschreibung des Ausbildungsprogramms; 

 iv) Lebensläufe der Auszubildenden; 

 v) eine aufgeschlüsselte Darstellung der geschätzten Kosten, hinsichtlich deren um 
Hilfe ersucht wird. 

b) Schreibtischstudien oder andere Methoden zur Durchführung einer ersten Analyse der 
Beschaffenheit des Festlandsockels und seiner Grenzen 

 Dem Antrag auf finanzielle Hilfe ist Folgendes beizufügen: 

 i) eine Kurzbeschreibung des Zieles der Studie; 

 ii) eine Übersichtskarte des fraglichen Gebiets; 

 iii) eine möglichst vollständige Übersicht über den Datenbestand, über den der Staat 
bereits verfügt; 

 iv) eine Beschreibung der Arbeitsmethodik samt Angaben über das verfügbare 
Instrumentarium (Software und Hardware); 

 v) konkrete Angaben darüber, welche Arbeiten das Personal des Staates selbst 
leisten wird und welche Arbeiten in Auftrag gegeben werden; 

 vi) eine aufgeschlüsselte Darstellung der geschätzten Kosten, hinsichtlich deren um 
Hilfe ersucht wird. 

c) Ausarbeitung von Plänen für die Erhebung notwendiger zusätzlicher Daten und 
Kartierungsprojekte 

 Dem Antrag auf finanzielle Hilfe ist Folgendes beizufügen: 

 i) eine Zusammenfassung des Wissensstandes über den Festlandrand, vorzugsweise 
auf der Grundlage einer vorherigen Schreibtischstudie; 

 ii) eine vorläufige Einschätzung des Bedarfs an bestimmten zusätzlichen Daten 
und/oder Informationen gemäß den Anforderungen von Artikel 76 und Anlage II 
des Seerechtsübereinkommens sowie Anlage II der Schlussakte; 

 iii) eine aufgeschlüsselte Darstellung der geschätzten Kosten, hinsichtlich deren um 
Hilfe ersucht wird. 

d) Ausarbeitung der endgültigen vorzulegenden Unterlagen 

 Dem Antrag auf finanzielle Hilfe ist Folgendes beizufügen: 

 i) konkrete Angaben über die Art der benötigten Hilfe; 
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 ii) eine aufgeschlüsselte Darstellung der geschätzten Kosten, hinsichtlich deren um 
Hilfe ersucht wird. 

e) Beratungshilfe zu den genannten Punkten 

 Dem Antrag auf finanzielle Hilfe ist Folgendes beizufügen: 

 i) eine Abschrift des Vertrags zwischen der Regierung und dem jeweiligen tech-
nischen oder wissenschaftlichen Sachverständigen; 

 ii) eine aufgeschlüsselte Darstellung der geschätzten Kosten, hinsichtlich deren um 
Hilfe ersucht wird. 

18. In allen diesen Fällen hat der Antrag auf finanzielle Hilfe eine Zusage des ersuchen-
den Staates zu enthalten, dass er eine Endabrechnung vorlegen wird, in der die mit den 
bewilligten Mitteln getätigten Ausgaben detailliert aufgeführt sind und die durch einen für 
die Vereinten Nationen annehmbaren Rechnungsprüfer zu bestätigen ist. 

5. Prüfung der Anträge auf finanzielle Hilfe 

19. Jeder Antrag auf finanzielle Hilfe wird von der Abteilung Meeresangelegenheiten und 
Seerecht des Bereichs Rechtsangelegenheiten ("Abteilung") geprüft, die als Sekretariat der 
Kommission fungiert. 

20. Die Abteilung kann eine Gruppe unabhängiger Sachverständiger von höchstem sitt-
lichen Ansehen damit beauftragen, bei der Prüfung der Anträge nach Abschnitt 4 behilflich 
zu sein und Empfehlungen über die Höhe der zu gewährenden finanziellen Hilfe abzugeben. 
Dieser Sachverständigengruppe dürfen jedoch keine aktiven Mitglieder der Kommission 
angehören. Die Abteilung erstellt eine Liste von Kandidaten für die Sachverständi-
gengruppe und verteilt sie an die Mitgliedstaaten. Spricht sich ein Mitgliedstaat gegen einen 
Kandidaten aus, so wird dieser nicht in die Sachverständigengruppe aufgenommen. Die 
Abteilung legt jedes Jahr eine Liste der Mitglieder der Sachverständigengruppe in Form 
eines Anhangs zum Jahresbericht des Generalsekretärs vor. 

21. Bei der Prüfung der Anträge auf finanzielle Hilfe lässt sich die Abteilung aus-
schließlich von dem Finanzbedarf des ersuchenden Entwicklungslands und von der Ver-
fügbarkeit der Mittel leiten, wobei den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen 
Inselentwicklungsländern unter Berücksichtigung einzuhaltender Fristen Vorrang einzuräu-
men ist. 

22. Die von der Abteilung mit der Prüfung der Anträge auf finanzielle Hilfe beauftragten 
unabhängigen Sachverständigen erhalten eine Reisekostenerstattung sowie eine Aufent-
haltsvergütung. 

6. Gewährung von Hilfe 

23. Auf Grund der Evaluierung und der Empfehlungen der Abteilung gewährt der 
Generalsekretär finanzielle Hilfe aus dem Fonds. Die Zahlungen erfolgen gegen Vorlage 
von Belegen über die tatsächlichen Ausgaben, die im Rahmen der genehmigten Kosten 
getätigt wurden. 

7. Anwendung von Artikel 5 der Anlage II des Seerechtsübereinkommens 

24. Kommissionsmitglieder, die Angehörige des Küstenstaats sind, der den Antrag an die 
Kommission unterbreitet hat, und Kommissionsmitglieder, die einen Küstenstaat durch 
wissenschaftliche und technische Gutachten über die Grenzziehung unterstützt haben, 
dürfen nicht Mitglieder der Unterkommission sein, die diesen Antrag behandelt; sie haben 
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jedoch das Recht, als Mitglieder an dem Verfahren der Kommission über den betreffenden 
Antrag teilzunehmen. Um die Transparenz zu fördern und dem Artikel 5 der Anlage II des 
Seerechtsübereinkommens volle Geltung zu verschaffen, haben die Kommissionsmitglieder, 
die Empfänger von Mitteln aus dem Treuhandfonds und die Ausbildungssponsoren die 
Abteilung über alle etwaigen Kontakte, die vor Stellung des Antrags zwischen ihnen bestan-
den haben, vollständig zu unterrichten. 

8. Offenlegungspflichten 

25. Den interessierten Regierungen, internationalen Organisationen und Institutionen, die 
Ausbildungsprogramme durchführen, für die Kostenerstattungen aus diesem Fonds erfol-
gen, wird eindringlich nahe gelegt, der Abteilung die vollständige Liste der Teilnehmer zu 
übermitteln. 

26. Kommissionsmitglieder, die an von diesem Fonds finanzierten Aktivitäten teilneh-
men, müssen dies der Abteilung offenlegen. 

27. Sobald ein Küstenstaat, der Hilfe aus diesem Fonds erhalten hat, der Kommission 
seine Angaben über die Grenzen seines Festlandsockels nach Artikel 76 des Seerechtsüber-
einkommens übermittelt hat, legt er diese Angaben offen, einschließlich der etwaigen 
Mitwirkung von Kommissionsmitgliedern. 

9. Anwendung der Finanzordnung und Finanzvorschriften der Vereinten Nationen 

28. Die Finanzordnung und die Finanzvorschriften der Vereinten Nationen finden auf die 
Verwaltung des Fonds Anwendung. Der Fonds unterliegt den darin vorgesehenen Rech-
nungsprüfungsverfahren. 

10. Berichterstattung an die Generalversammlung 

29. Der Generalversammlung wird ein Jahresbericht über die Tätigkeit des Fonds 
vorgelegt, der detaillierte Angaben über die an den Fonds entrichteten Beiträge und die aus 
ihm getätigten Auszahlungen enthält. 

11. Durchführungsstelle 

30. Die Abteilung Meeresangelegenheiten und Seerecht des Bereichs Rechtsangelegen-
heiten ist die Durchführungsstelle für den Fonds und erbringt die für den Betrieb des Fonds 
erforderlichen Dienste. 

12. Änderungen 

31. Die Generalversammlung kann diese Bestimmungen ändern, falls die Umstände es 
erfordern.   

 

 

 


